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VOLKSENTSCHEID 
zum Nichtraucherschutz in Bayern 

Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsregierung  

vom 20. April 2010, Az.: B II 2 – G 58/09 
 

 

Auf Grund von Art. 74 Abs. 7 der Verfassung und Art. 75 des Landes-
wahlgesetzes erlässt die Bayerische Staatsregierung folgende Be-
kanntmachung:  
 

A. Tag der Abstimmung 

Der Volksentscheid zum Nichtraucherschutz in Bayern findet am Sonn-
tag, dem 4. Juli 2010, statt. 
 

B. Gegenstand des Volksentscheids 

Zur Entscheidung steht das Volksbegehren über den Entwurf eines 
Gesetzes zum Schutz der Gesundheit  (Gesundheitsschutzgesetz – 
GSG) – (Kurzbezeichnung „Für echten Nichtraucherschutz!“). 
Auf dem Stimmzettel ist der Gesetzentwurf des Volksbegehrens abge-
druckt. Die Stimmberechtigten können mit „Ja“ für den Gesetzentwurf 
des Volksbegehrens (dieser ist nachfolgend unter C. abgedruckt) 
oder mit „Nein“ gegen ihn und damit für die Beibehaltung der gelten-
den Regelungen zum Nichtraucherschutz (diese sind abgedruckt im 
Anhang zu dieser Bekanntmachung) stimmen.  
Die Erläuterung der Staatsregierung ist unter D. abgedruckt. 
 

C. Gesetzentwurf des Volksbegehrens  
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Gesundheit  

(Gesundheitsschutzgesetz – GSG) 

 

Art. 1 
Ziel 

Ziel dieses Gesetzes ist der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitli-
chen Gefahren durch Passivrauchen. 

Art. 2 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz findet Anwendung auf: 
1. öffentliche Gebäude: 

a) Gebäude des Bayerischen Landtags, auch soweit diese von den 
Fraktionen und Abgeordneten genutzt werden, 

b) Gebäude der Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände, 

c) Gebäude der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern un-
terstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

d) Gebäude der Gerichte des Freistaates Bayern, 
2. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche: 

a) Schulen und schulische Einrichtungen, 
b) Schullandheime, 
c) räumlich abgegrenzte und vom Träger gewidmete Kinderspiel-

plätze, 
d) Kindertageseinrichtungen im Sinn des Bayerischen Gesetzes zur 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Bayeri-
sches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG) vom 
8. Juli 2005 (GVBl S. 236, BayRS 2231-1-A), geändert durch 
Art. 117 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 942), 

e) sonstige Einrichtungen und Räume, in denen Kinder ganztägig 
oder für einen Teil des Tages betreut werden, insbesondere Müt-
terzentren, Tagespflege, Krabbelstuben, Einkaufszentren mit Kin-
derbetreuungsangebot, 

f) Jugendherbergen, 
g) Kultur- und Freizeiteinrichtungen nach Nr. 6, die zumindest über-

wiegend von Kindern und Jugendlichen genutzt werden und 

h) sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Ach-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – 
(Art. 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl I S. 1163) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl I 
S. 3134), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 
6. Juli 2009 (BGBl I S. 1696), 

3. Bildungseinrichtungen für Erwachsene: 
Volkshochschulen und sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung, öffentliche Hochschulen, 

4. Einrichtungen des Gesundheitswesens: 
Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Sinn 
des § 107 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) – Gesetzli-
che Krankenversicherung – (Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988, BGBl I S. 2477), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 30. Juli 2009 (BGBl I S. 2495), sowie vergleichbare stationäre 
Einrichtungen, die der Heilfürsorge oder der Wiederherstellung der 
Gesundheit Kranker dienen, mit Ausnahme der Stationen zur palliati-
ven Versorgung, 

5. Heime: 
Studierendenwohnheime sowie Heime im Sinn des Heimgesetzes 
(HeimG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Novem-
ber 2001 (BGBl I S. 2970), zuletzt geändert durch Art. 3 Satz 2 des 
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2319), mit Ausnahme der 
Hospize, 

6. Kultur- und Freizeiteinrichtungen: 
Einrichtungen, die der Bewahrung, Vermittlung, Aufführung und Aus-
stellung künstlerischer, unterhaltender oder historischer Inhalte oder 
Werke oder der Freizeitgestaltung dienen, soweit sie öffentlich zu-
gänglich sind, insbesondere Kinos, Museen, Bibliotheken, Theater 
und Vereinsräumlichkeiten, 

7. Sportstätten: 
Ortsfeste Einrichtungen und Anlagen, die der Ausübung des Sports 
dienen, 

8. Gaststätten: 
Gaststätten im Sinn des Gaststättengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl I S. 3418), zuletzt ge-
ändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl I 
S. 2246), 

9. Verkehrsflughäfen: 
Gebäude oder Gebäudeteile der Verkehrsflughäfen mit gewerblichem 
Luftverkehr, die dem Verkehr der Allgemeinheit und der Abfertigung 
von Fluggästen dienen. 

Art. 3 
Rauchverbot 

(1) 1Das Rauchen ist in Innenräumen der in Art. 2 bezeichneten Ge-
bäude, Einrichtungen, Heime, Sportstätten, Gaststätten und Verkehrs-
flughäfen verboten. 2In Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (Art. 2 
Nr. 2) ist das Rauchen auch auf dem Gelände der Einrichtungen verbo-
ten. 

(2) Rauchverbote in anderen Vorschriften oder auf Grund von Befug-
nissen, die mit dem Eigentum oder dem Besitzrecht verbunden sind, 
bleiben unberührt. 

Art. 4 
Hinwirkungspflicht 

Der Freistaat Bayern und die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 
die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben in Unternehmen in 
Privatrechtsform, an denen sie beteiligt sind, auf Rauchverbote hinzu-
wirken. 
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Art. 5 
Ausnahmen 

Das Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 gilt nicht: 
1. in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen und den Bewohne-

rinnen und Bewohnern und ihren Familien zur alleinigen Nutzung 
überlassen sind, 

2. in ausgewiesenen Räumen der Polizeibehörden und der Staatsan-
waltschaften, soweit dort Vernehmungen durchgeführt werden und 
der vernommenen Person das Rauchen von der Leiterin oder dem 
Leiter der Vernehmung im Einzelfall gestattet wird; Entsprechendes 
gilt in ausgewiesenen Räumen der Gerichte für Vernehmungen 
durch die Ermittlungsrichterin oder den Ermittlungsrichter, 

3. bei künstlerischen Darbietungen, bei denen das Rauchen als Teil der 
Darbietung Ausdruck der Kunstfreiheit ist. 

Art. 6 
Raucherraum, Raucherbereich 

(1) 1Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 für jedes Gebäude oder jede Einrichtung das Rauchen in 
einem Nebenraum gestatten. 2Satz 1 gilt nicht für Einrichtungen nach 
Art. 2 Nr. 2 – mit Ausnahme von Einrichtungen der ambulanten und 
stationären Suchttherapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungs-
hilfe für Jugendliche und junge Volljährige – sowie nicht für Einrichtun-
gen nach Art. 2 Nrn. 6 bis 8. 

(2) 1In psychiatrischen Krankenhäusern kann abweichend von 
Abs. 1 Satz 1 das Rauchen auf jeder Station in einem Nebenraum 
gestattet werden; Entsprechendes gilt für psychiatrische Stationen 
somatischer Krankenhäuser. 2Die Leiterin oder der Leiter einer Justiz-
vollzugsanstalt sowie einer Einrichtung des Maßregelvollzugs kann 
unbeschadet des Abs. 1 Satz 1 das Rauchen in Gemeinschaftsräumen 
gestatten. 3Abweichend von Abs. 1 Satz 1 können in Verkehrsflughäfen 
und in solchen öffentlichen Gebäuden, in denen mehr als 500 Beschäf-
tigte tätig sind, mehrere Raucherräume eingerichtet werden.  

(3) 1Der Raum ist als Raucherraum zu kennzeichnen. 2Der Raucher-
raum muss baulich von den übrigen Räumen so getrennt sein, dass ein 
ständiger Luftaustausch nicht besteht. 

(4) 1Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 
Abs. 1 Satz 2 für Einrichtungen der ambulanten und stationären Sucht-
therapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche 
und junge Volljährige das Rauchen in einem ausgewiesenen unterge-
ordneten Bereich des Außengeländes gestatten. 2Abs. 3 Satz 1 gilt 
entsprechend. 

Art. 7 
Verantwortlichkeit 

1Verantwortlich für die Einhaltung des Rauchverbots nach Art. 3 Abs. 1 
und für die Erfüllung der Kennzeichnungspflicht nach Art. 6 Abs. 3 
Satz 1 sind: 
1. die Präsidentin oder der Präsident des Bayerischen Landtags, 
2. die Leiterin oder der Leiter der Behörde, des Gerichts, der Einrich-

tung oder des Heims, 
3. die Betreiberin oder der Betreiber der Gaststätte, 
4. die Betreiberin oder der Betreiber des Verkehrsflughafens. 
2Bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot haben die oder der Ver-
antwortliche die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
Fortsetzung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß zu verhindern. 

Art. 8 
Zuständigkeit 

Für den Vollzug dieses Gesetzes sind zuständig 
1. bezüglich der Gebäude des Bayerischen Landtags die Präsidentin 

oder der Präsident des Bayerischen Landtags, 
2. im Übrigen die Kreisverwaltungsbehörden. 

Art. 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen einem Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 raucht. 

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen der Verpflich-
tung nach Art. 7 Satz 2 nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreift, 
um eine Fortsetzung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß gegen 
das Rauchverbot zu verhindern. 

Art. 10 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2010 in Kraft. 
(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2010 tritt das Gesetz zum Schutz der Ge-

sundheit (Gesundheitsschutzgesetz – GSG) vom 20. Dezember 2007 
(GVBl S. 919, BayRS 2126-3-UG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Juli 2009 (GVBl S. 384), außer Kraft. 

 

D. Erläuterung 

I. Allgemeines 

Ziel des Volksbegehrens ist die Einführung eines strikten Nichtraucher-
schutzes in Bayern. 
Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens sieht folgende Abweichungen 
von der geltenden Rechtslage vor: 

• In getränkegeprägten Einraumgaststätten mit weniger als 75 m² 
Gastfläche ist das Rauchen generell unzulässig; es kann vom Inhaber 
nicht gestattet werden (Art. 3 Abs. 1 Satz 1, Art. 5 des Gesetzent-
wurfs). 

• In Gaststätten sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen einschließ-
lich Diskotheken und Tanzlokalen darf kein Rauchernebenraum einge-
richtet werden (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzentwurfs). 

• Kultur- und Freizeiteinrichtungen unterfallen nur dem Rauchverbot, 
soweit sie öffentlich zugänglich sind (Art. 2 Nr. 6, Art. 3 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzentwurfs). 

• In vorübergehend betriebenen Bier-, Wein- und Festzelten sowie 
Festhallen besteht ein Rauchverbot ohne Ausnahmen (Art. 2 Nr. 8, 
Art. 5 des Gesetzentwurfs). 

• Die sogenannte Innovationsklausel zur Zulassung weiterer Ausnah-
men vom Rauchverbot bei entsprechenden technischen Vorkehrun-
gen (Art. 5 Abs. 2 des derzeit geltenden Gesundheitsschutzgesetzes) 
entfällt. 

 
II. Begründung der Antragsteller des Volksbegehrens  

Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens wendet sich gegen die zum 
1. August 2009 in Kraft getretene Lockerung des Gesundheitsschutzge-
setzes. Die Antragsteller vertreten die Auffassung, dass das Gesund-
heitsschutzgesetz in der ursprünglichen Fassung vom 20. Dezem-
ber 2007 wieder in Kraft treten soll, allerdings ohne die damals enthalte-
ne Ausnahmeregelung für Gaststätten (Art. 2 Nr. 8: „soweit sie öffentlich 
zugänglich sind“).  
Die gesundheitlichen Gefahren des Passivrauchens für Erwachsene und 
insbesondere Kinder sind erheblich. Aktuelle Schätzungen des Deut-
schen Krebsforschungszentrums in Heidelberg gehen von mehr als 
3.300 tabakrauchassoziierten Todesfällen in Deutschland pro Jahr von 
Nichtraucherinnen und -rauchern durch Passivrauchen aus. Für Kinder 
erhöht sich das Risiko, an Infektionen der unteren Atemwege, an Asth-
ma, Bronchitis oder Lungenentzündung zu erkranken, um 50 bis 100 %. 
Auch in Räumen, in denen aktuell nicht geraucht wird, werden kontinu-
ierlich Schadstoffe an die Menschen in der Umgebung abgegeben, die 
sich während des Rauchens an den Wänden, Tapeten, Gardinen und 
Möbeln abgesetzt haben. Freiwillige Vereinbarungen der Staatsregie-
rung mit dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband mit dem Ziel, 
die Anzahl der Nichtraucherbereiche und Nichtraucherbetriebe schritt-
weise zu erhöhen, haben nicht zu einem ausreichend erfolgreichen 
Ergebnis im Sinn eines wirksamen Nichtraucherschutzes geführt. 
Durch gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden, in Bereichen 
der Betreuung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, in Ge-
sundheits- und Freizeiteinrichtungen, im Bildungsbereich sowie in Gast-
stätten einschließlich der Diskotheken sollen Nichtraucherinnen und 
Nichtraucher vor den Gesundheitsgefahren durch Passivrauch wirksam 
geschützt werden. Freiwillige Maßnahmen können keinen mit gesetzli-
chen Rauchverboten vergleichbaren Nichtraucherschutz gewährleisten. 
Sogenannte technische Lösungen sind wenig praktikabel und mit einem 
hohen Wartungs- und damit Kontrollaufwand verbunden. Sie wirken 
zudem wettbewerbsverzerrend. 
Der bayerische Grundsatz „Leben und leben lassen“ gilt auch für Kinder 
in einem Volksfestzelt, Bedienungen in verrauchten Lokalen, Sportler bei 
Vereinsfeiern und für alle Nichtraucher. 
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III. Auffassung der Staatsregierung 

Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens wird von der Staatsregierung 
nicht befürwortet. Er würde erneut zu einem bayerischen Sonderweg 
führen. Betroffen sind davon vor allem Gastronomiebetriebe an der 
Grenze zu anderen Ländern. 
Das vom Volksbegehren angestrebte Rauchverbot in Bier-, Wein- und 
Festzelten sowie in Festhallen wäre nicht praktikabel und würde bei 
größeren Volksfesten (z.B. Oktoberfest) Sicherheitsprobleme aufwer-
fen. Darauf hat die Landeshauptstadt München bereits hingewiesen. 
Dagegen stellt die geltende Rechtslage einen sachgerechten und 
angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Nichtraucher 
einerseits und den Interessen der Raucher, Gastwirte und Betreiber 
von Kultur- und Freizeiteinrichtungen andererseits dar. Das (im nach-
folgenden Anhang abgedruckte) geltende Gesundheitsschutzgesetz  

• enthält ein hohes Niveau beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung, 
insbesondere für Kinder und Jugendliche, 

• achtet aber auch die Freiheitsrechte der Gastwirte und der Raucher 
dort, wo ein absolutes Rauchverbot nicht notwendig ist, da die Nicht-
raucher in ihrer Freizeit ihren Aufenthalt bewusst auswählen können. 

Die Vollzugsprobleme des Gesundheitsschutzgesetzes in seiner ur-
sprünglichen Fassung durch das Entstehen von Raucherclubs sind 
konsequent gelöst, da diese nunmehr generell unzulässig sind. 

Es bestehen keine organisatorischen Probleme bei Bier-, Wein- und 
Festzelten und Festhallen. Das geltende Gesundheitsschutzgesetz 
entspricht inhaltlich im Wesentlichen den gesetzlichen Regelungen in 
den anderen Ländern. Auch diese sehen vergleichbare Ausnahmen vom 
Rauchverbot im Gastronomiebereich vor. Nach dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 10. September 2009 ist das derzeit 
geltende Gesundheitsschutzgesetz verfassungsgemäß. 
Im Übrigen sind seit dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes vom 
27. Juli 2009 die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über die 
gesetzlichen Regelungen stark zurückgegangen. 
 
IV. Auffassung des Landtags 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf des Volksbegehrens am 
14. April 2010 mehrheitlich abgelehnt. Gegen den Gesetzentwurf stimm-
ten die Fraktion der CSU (mit Ausnahme von drei Abgeordneten), die 
Fraktionen der FDP und der Freien Wähler (FW) sowie eine Abgeordne-
te der Fraktion der SPD. Für den Gesetzentwurf stimmten die Fraktion 
der SPD (mit Ausnahme einer Abgeordneten), die Fraktion von  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie drei Abgeordnete der Fraktion  
der CSU.  
 
 Der Bayerische Ministerpräsident 

 

 

 Horst   S e e h o f e r  
 

Anhang: 
Geltende Regelungen zum Nichtraucherschutz 

 

Gesetz zum Schutz der Gesundheit 
(Gesundheitsschutzgesetz – GSG)  

vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 919, BayRS 2126-3-UG),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 384) 

 
Art. 1 
Ziel 

Ziel dieses Gesetzes ist der Schutz der Bevölkerung vor gesundheitli-
chen Gefahren durch Passivrauchen. 

Art. 2 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz findet Anwendung auf: 
1. öffentliche Gebäude: 

a) Gebäude des Bayerischen Landtags, auch soweit diese von den 
Fraktionen und Abgeordneten genutzt werden, 

b) Gebäude der Behörden des Freistaates Bayern, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände, 

c) Gebäude der sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern un-
terstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

d) Gebäude der Gerichte des Freistaates Bayern, 
2. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche: 

a) Schulen und schulische Einrichtungen, 
b) Schullandheime, 
c) räumlich abgegrenzte und vom Träger gewidmete Kinderspiel-

plätze, 
d) Kindertageseinrichtungen im Sinn des Bayerischen Gesetzes 

zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergär-
ten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege 
(Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – BayKi-
BiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl S. 236, BayRS 2231-1-A), geändert 
durch Art. 117 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006 (GVBl 
S. 942), 

e) sonstige Einrichtungen und Räume, in denen Kinder ganztägig 
oder für einen Teil des Tages betreut werden, insbesondere Müt-
terzentren, Tagespflege, Krabbelstuben, Einkaufszentren mit 
Kinderbetreuungsangebot, 

f) Jugendherbergen, 

g) Kultur- und Freizeiteinrichtungen nach Nr. 6, die zumindest über-
wiegend von Kindern und Jugendlichen genutzt werden und 

h) sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Ach-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – 
(Art. 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl I S. 1163) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl I 
S. 3134), geändert durch Art. 2 Abs. 23 des Gesetzes vom 
19. Februar 2007 (BGBl I S. 122), 

3. Bildungseinrichtungen für Erwachsene: 
Volkshochschulen und sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung, öffentliche Hochschulen, 

4. Einrichtungen des Gesundheitswesens: 
Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen im Sinn 
des § 107 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) – Gesetzli-
che Krankenversicherung – (Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988, BGBl I S. 2477), zuletzt geändert durch Art. 38 des Geset-
zes vom 2. Dezember 2007 (BGBl I S. 2686), sowie vergleichbare sta-
tionäre Einrichtungen, die der Heilfürsorge oder der Wiederherstellung 
der Gesundheit Kranker dienen, mit Ausnahme der Stationen zur palli-
ativen Versorgung, 

5. Heime: 
Studierendenwohnheime sowie Heime im Sinn des Heimgesetzes 
(HeimG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 
(BGBl I S. 2970), zuletzt geändert durch Art. 78 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl I S. 2407), mit Ausnahme der Hospize, 

6. Kultur- und Freizeiteinrichtungen: 
Einrichtungen, die der Bewahrung, Vermittlung, Aufführung und Aus-
stellung künstlerischer, unterhaltender oder historischer Inhalte oder 
Werke oder der Freizeitgestaltung dienen, insbesondere Kinos, Muse-
en, Bibliotheken, Theater und Vereinsräumlichkeiten, 

7. Sportstätten: 
Ortsfeste Einrichtungen und Anlagen, die der Ausübung des Sports 
dienen, 

8. Gaststätten: 
Gaststätten im Sinn des Gaststättengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl I S. 3418), zuletzt ge-
ändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl I 
S. 2246), 
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9. Verkehrsflughäfen: 
Gebäude oder Gebäudeteile der Verkehrsflughäfen mit gewerbli-
chem Luftverkehr, die dem Verkehr der Allgemeinheit und der Ab-
fertigung von Fluggästen dienen. 

Art. 3 
Rauchverbot 

(1) 1Das Rauchen ist in Innenräumen der in Art. 2 bezeichneten 
Gebäude, Einrichtungen, Heime, Sportstätten, Gaststätten und Ver-
kehrsflughäfen verboten. 2In Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
(Art. 2 Nr. 2) ist das Rauchen auch auf dem Gelände der Einrichtun-
gen verboten. 

(2) Rauchverbote in anderen Vorschriften oder auf Grund von Be-
fugnissen, die mit dem Eigentum oder dem Besitzrecht verbunden 
sind, bleiben unberührt. 

Art. 4 
Hinwirkungspflicht 

Der Freistaat Bayern und die Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen-
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts haben in Unter-
nehmen in Privatrechtsform, an denen sie beteiligt sind, auf Rauch-
verbote hinzuwirken. 

Art. 5 
Ausnahmen 

(1) Das Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 gilt nicht: 
1. in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen und den Bewohne-

rinnen und Bewohnern und ihren Familien zur alleinigen Nutzung 
überlassen sind, 

2. in ausgewiesenen Räumen der Polizeibehörden und der Staatsan-
waltschaften, soweit dort Vernehmungen durchgeführt werden und 
der vernommenen Person das Rauchen von der Leiterin oder dem 
Leiter der Vernehmung im Einzelfall gestattet wird; Entsprechendes 
gilt in ausgewiesenen Räumen der Gerichte für Vernehmungen 
durch die Ermittlungsrichterin oder den Ermittlungsrichter, 

3. bei künstlerischen Darbietungen, bei denen das Rauchen als Teil 
der Darbietung Ausdruck der Kunstfreiheit ist, 

4. in Bier-, Wein- und Festzelten, die nur vorübergehend und in der 
Regel an wechselnden Standorten betrieben werden sowie in vo-
rübergehend als Festhallen genutzten ortsfesten Hallen auf Volks-
festen und vergleichbar großen Veranstaltungen; als vorüberge-
hend gilt ein Zeitraum von höchstens 21 aufeinander folgenden Ta-
gen bezogen auf einen Standort, 

5. in getränkegeprägten Gaststätten mit weniger als 75 m2 Gastfläche 
und ohne abgetrennten Nebenraum, wenn Kindern und Jugendli-
chen der Zutritt nicht gestattet ist und die Gaststätten am Ein-
gangsbereich in deutlich erkennbarer Weise als Rauchergaststät-
ten, zu denen Minderjährige keinen Zutritt haben, gekennzeichnet 
sind. 
(2) Durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Umwelt 

und Gesundheit können weitere Ausnahmen zugelassen werden, 
wenn durch technische Vorkehrungen ein dem Rauchverbot ver-
gleichbarer Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens geleistet 
werden kann. 

Art. 6 
Raucherraum, Raucherbereich 

(1) 1Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von 
Art. 3 Abs. 1 Satz 1 für jedes Gebäude oder jede Einrichtung das 
Rauchen in einem Nebenraum gestatten. 2Satz 1 gilt nicht für Einrich-
tungen nach Art. 2 Nr. 2 – mit Ausnahme von Einrichtungen der ambu-
lanten und stationären Suchttherapie sowie der Erziehungs- und 
Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Volljährige – sowie 
nicht für Einrichtungen nach Art. 2 Nr. 7. 3In Diskotheken und anderen 
Tanzlokalen kann das Rauchen in einem Nebenraum nur gestattet 
werden, sofern sich darin keine Tanzfläche befindet. 

(2) 1In psychiatrischen Krankenhäusern kann abweichend von Abs. 1 
Satz 1 das Rauchen auf jeder Station in einem Nebenraum gestattet 
werden; Entsprechendes gilt für psychiatrische Stationen somatischer 
Krankenhäuser. 2Die Leiterin oder der Leiter einer Justizvollzugsanstalt 
sowie einer Einrichtung des Maßregelvollzugs kann unbeschadet des 
Abs. 1 Satz 1 das Rauchen in Gemeinschaftsräumen gestatten. 3Ab-
weichend von Abs. 1 Satz 1 können in Verkehrsflughäfen und in solchen 
öffentlichen Gebäuden, in denen mehr als 500 Beschäftigte tätig sind, 
mehrere Raucherräume eingerichtet werden.  

(3) 1Der Raum ist als Raucherraum zu kennzeichnen. 2Der Raucher-
raum muss baulich von den übrigen Räumen so getrennt sein, dass ein 
ständiger Luftaustausch nicht besteht. 3Kindern und Jugendlichen ist der 
Zutritt zum Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für Justizvollzugs-
anstalten, für Einrichtungen des Maßregelvollzugs und für die Einrichtun-
gen der ambulanten und stationären Suchttherapie sowie der Erzie-
hungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Volljährige. 

(4) 1Der oder die Verantwortliche (Art. 7) kann abweichend von Art. 3 
Abs. 1 Satz 2 für Einrichtungen der ambulanten und stationären Sucht-
therapie sowie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche 
und junge Volljährige das Rauchen in einem ausgewiesenen untergeord-
neten Bereich des Außengeländes gestatten. 2Abs. 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. 

Art. 7 
Verantwortlichkeit 

1Verantwortlich für die Einhaltung des Rauchverbots nach Art. 3 Abs. 1 
und für die Erfüllung der Pflichten nach Art. 6 Abs. 3 sind: 
1. die Präsidentin oder der Präsident des Bayerischen Landtags, 
2. die Leiterin oder der Leiter der Behörde, des Gerichts, der Einrichtung 

oder des Heims, 
3. die Betreiberin oder der Betreiber der Gaststätte, 
4. die Betreiberin oder der Betreiber des Verkehrsflughafens. 
2Bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot haben die oder der Verant-
wortliche die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Fortset-
zung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß zu verhindern. 

Art. 8 
Zuständigkeit 

Für den Vollzug dieses Gesetzes sind zuständig 
1. bezüglich der Gebäude des Bayerischen Landtags die Präsidentin 

oder der Präsident des Bayerischen Landtags, 
2. im Übrigen die Kreisverwaltungsbehörden. 

Art. 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen einem Rauchverbot nach Art. 3 Abs. 1 raucht. 

(2) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen der Verpflichtung 
nach Art. 7 Satz 2 nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um eine 
Fortsetzung des Verstoßes oder einen neuen Verstoß gegen das Rauch-
verbot zu verhindern. 

Art. 10 
Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen 
Art. 80 Abs. 5 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2007 (GVBl S. 533), wird aufgeho-
ben. 

Art. 11 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.1) 

 
 
 
_______________ 
1) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen 

Fassung vom 20. Dezember 2007. Die derzeit geltenden Regelungen ergeben 
sich aus diesem Gesetz und dem Änderungsgesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl 
S. 384), das am 1. August 2009 in Kraft getreten ist. 

 


